
über die technische Interpretation

führt erfahrungsge~äß zu sehr frucht~

baren Ergebnissen; die technische Rea

lisation wird selbst zur Kunstforrn.

Grundbedingung für eine hochqualitative

~ufnahme ist aber der Einsatz von teuren

elektroakustischen Geräten, die uns nur

bedingt zur Verfügung stehen. In dieser

problematischen Situation greift uns

-glücklicherweise der technische Leiter

vom ORF Landesstudio Steiermark Ing. Kasper

unter die Arme. Ing. Kasper ist selbst

Vortragender an der TU und, wie ja all

qemein bekannt ist. an einer positiven

Zusammenarbeit mit seinen Studenten~~
interessiert. Im Jänner 1984 werden mit

dem Intendanten Emil Breisach unter dem

Patronat von 1ng. Kasper Gespräche über

die Inanspruchnahme von ORF -. Studio

geräten und über eine eventuelle Ein

führung einer eigenen Rundfunksendung

von Toningenieur- und ~usikstudenten

geführt. Darüber erscheint dann im

nächsten ET-Info wieder ein Bericht.

Wolfgang Schinagl.

STIPENDIUM STIPENDIUM STIPENDIUM
Das Bundesministerium für Wissen

schaft und Forschung hat sich in

das allgemeine Lamentieren von

"Wir müssen eisern sparen" einge

reiht. Was liegt näher, als den

Sozialabbau bei den Stipendien

beziehern anzufangen - die wehren

sich ja doch nicht. Daher gibt es

neue Regelungen, zu welchem Zeit

punkt die erste Diplomprüfung ab

gelegt werden muß, damit man für

den ersten Studienabschnitt das

Stipendium fünf Semester lang be

ziehen kann und das fünfte Seme

ster nicht bereits zum zweiten

Studienabschnitt gerechnet wird,

für den man max. sieben Semester

lang Stipendium beziehen kann.

Ach tun g: Nur wenn die erste

Diplomprüfunq zwischen dem 3.

Jänner und dem 28. Februar einge

reicht wird, (das bedeutet, daß

das Datum der letzten Teilprüfung

der ersten Diplomprüfung zwischen

dem 3.01. und dem 28.2. liegen

mUß)zählt das fünfte Semester als

letztes Semester des ersten Stu

dienabschnittes (und damit als

Toleranzsemester) und das Stipen

dium wird im März für den zweiten

Studienabschnitt weiterbezahlt.

Wird vor dem 3.01. eingereicht, so

zählt das fünfte Semester bereits

zum zweiten Studienabschnitt und

man verliert somit ein Semester

Studienbeihilfe. Wird nach dem 28.

Febr. eingereicht, so wird das

Stipendium solange eingestellt,
bis die erste Diplomprüfung abge-

legt ist. Wird sie aber noch im

sechsten Semester abgelegt, so

wird das Stipendium für dieses

Semester nachgezahlt.

Di~s ist die derzeit gültige Rege

lung, auf weitergehende Verschärf

ungen sollte man/frau sich aber

gc faßt machen, da solche geplant

sind.

Darüber hört ihr aber noch im

Jänner in einer Studentenzeitung.

Wali Berger, Sozialref.
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